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MELCHIOR – ABSCHIEBUNGSHAFT – KOMMENTAR

ANHANG: Entscheidungen im Volltext

Oberlandesgericht München

Beschluss vom 24. Februar 2005

- 34 Wx 010/05 –

Zu den Sorgfaltspflichten der Ausländerbehörden im Rahmen des § 16 Satz 1 FEVG ( FreihEntzG )

Zitierweise: OLG München v. 24.02.2005 bei Melchior, Abschiebungshaft,Anhang

Wortlaut der Entscheidung

Oberlandesgericht München

34 Wx 010/05

Landgericht Schweinfurt 11F T 88/04 

Amtsgericht Bad Neustadt a.d. Saale XIV 005/04 

Beschluss

Der 34. Zivilsenat des Oberlandesgerichts München hat unter Mitwirkung .........................

am 24. Februar 2005

in der Abschiebungshaftsache

.............................................

auf die sofortige weitere Beschwerde des Betroffenen

b e s c h l o s s e n :

Die sofortige weitere Beschwerde gegen den Beschluss des Landgerichts Schweinfurt vom 14. Dezember 2004 wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass die Entscheidungsformel der angefochtenen Entscheidung lautet:

Die sofortige Beschwerde des Betroffenen gegen den Beschluss des Amtsgerichts Bad Neustadt a.d. Saale vom 11. November 2004 wird  z u r ü c k g e w i e s e n .

G r ü n d e :

I.

Die Ausländerbehörde betreibt die Abschiebung des Betroffenen nach Vietnam. 

Eine für September 2004 vorbereitete Luftabschiebung wurde damals zurückgestellt, weil .......................... . Eine für den 16. 11. 2004 erneut organisierte, überwachte Rückführung auf dem Luftweg nach Hanoi scheiterte daran, dass die Beamten des Bundesgrenzschutzamtes am Flughafen Frankfurt/Main am Morgen dieses Tages feststellten, dass das Lichtbild in dem von den vietnamesischen Behörden auf den Namen des Betroffenen ausgestellten Heimreiseschein (Laissez-passer) nicht mit dem ihnen vorgeführten Betroffenen übereinstimmt, und deshalb seine Übernahme für die bereits gebuchte Luftbeförderung ablehnten. 

Auf Antrag der Ausländerbehörde hatte das Amtsgericht mit Beschluss vom 11.11.2004 mit sofortiger Vollziehbarkeit gegen den Betroffenen für die Dauer von höchstens zwei Wochen Sicherungshaft nach § 57 Abs. 2 Satz 2 AuslG angeordnet.

Vom 11. bis 16. November 2004 befand sich der Betroffene in Sicherungshaft; im Anschluss an die erfolglose Anreise zum Flughafen wurde er aus der Sicherungshaft entlassen. 

Gegen den Beschluss vom 11.11.2004 ließ der Betroffene mit Schriftsatz seines Verfahrensbevollmächtigten vom 17.11.2004 sofortige Beschwerde einlegen. In der Rechtsmittelbegründung wurde u.a. ausgeführt: "Er sitzt vor mir ….. Möglicherweise ist die Hauptsache erledigt. Auf gerichtlichen Hinweis kann eine entsprechende Erklärung abgegeben werden. Das Gericht müsste dann über die Kosten entscheiden." 

Mit Beschluss vom 14.12.2004 hat die Beschwerdekammer des Landgerichts die Beschwerde gegen die Haftanordnung vom 11.11.2004 mit folgender Begründung verworfen: "Die sofortige Beschwerde ist unzulässig. Sie trat ein durch die Stornierung der Abschiebung und hierdurch bedingten Freilassung des Betroffenen.    Eine Beschränkung auf die Kostentragung durch den anwaltlich vertretenen Betroffenen ist nicht erfolgt."

Gegen die am 29.12.2004 zugestellte Entscheidung der Beschwerdekammer hat der Betroffene mit dem am 10.1.2005 eingegangenen Schriftsatz seines Verfahrensbevollmächtigten vom 29.12.2004 "das zulässige Rechtsmittel" einlegen lassen. Er führt u.a. aus: "Rein vorsorglich erkläre ich jetzt - ohne gerichtlichen Hinweis - die Erledigung der Hauptsache und beantrage die Kosten des Verfahrens der Gegenseite aufzuerlegen."

II.

Das als sofortige weitere Beschwerde nach §§ 27 ff FGG statthafte, form- und fristgerecht eingelegte und damit zulässige Rechtsmittel, für das seit 1.1.2005 nach Art. 11a AGGVG, § 10 Abs. 1 BayObLGAuflG das Oberlandesgericht München zuständig ist, führt zu einer Berichtigung der landgerichtlichen Entscheidungsformel, hat aber im Ergebnis keinen Erfolg.

1.   Die Verwerfung der Erstbeschwerde als unzulässig hält einer rechtlichen Prüfung nicht Stand. Seit der grundlegenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 5.12.2001 (BVerfGE 104, 220) sind in der obergerichtlichen Rechtsprechung, soweit ersichtlich einhellig, folgende Grundsätze anerkannt: Eine durch Freilassung eingetreten Erledigung der Hauptsache lässt nicht das Rechtsschutzbedürfnis für ein gegen die Freiheitsentziehung eingelegtes Rechtsmittel entfallen; der Rechtsmittelführer kann sein Rechtsmittel mit dem Ziel der Feststellung der Rechtswidrigkeit der auf Grund der angefochtenen Haftanordnung vollzogenen Freiheitsentziehung einlegen (oder aufrecht erhalten), er kann aber auch sein Rechtsmittel auf die Kostenfrage beschränken mit dem Ziel, im Rahmen der Kostenentscheidung gerichtlich prüfen zu lassen (vgl. § 16 Satz 1      FreihEntzG), ob die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Auslagen des Betroffenen die Gebietskörperschaft zu tragen hat, der die Verwaltungsbehörde angehört, deren Antrag zur Freiheitsentziehung geführt hatte (vgl. BayObLG vom 16.8.2004 und vom 11.10.2002 bei Melchior www.abschiebungshaft.de Anhang je m.w.N.; besonders ausführlich zuletzt: Pfälzisches OLG Zweibrücken vom 12.1.2005 bei Melchior aaO). 

2.    Das Landgericht hätte über die Erstbeschwerde im Sinne der zweiten Variante sachlich entscheiden müssen. Die Rechtsmittelschrift vom 17.11.2004 ließ hinreichend deutlich erkennen, dass der Rechtsmittelführer die Freiheitsentziehung als erledigt ansah ("Er sitzt vor mir"). Er bot an, eine "förmliche" Erledigungserklärung abzugeben, falls das Gericht eine solche von ihm erwarten sollte. Die Wendung "Das Gericht müsste dann über die Kosten entscheiden" machte schließlich eine Beschränkung der Erstbeschwerde auf die Kostenfrage aber auch eine (zulässige) Aufrechterhaltung des Rechtsmittels in diesem Umfang hinreichend deutlich.

3.   Im vorliegenden Fall ist (ausnahmsweise) eine weitere tatrichterliche Sachverhaltsaufklärung nach § 12 FGG nicht erforderlich. Der Senat sieht deshalb von einer Aufhebung und Zurückverweisung an das Landgericht ab und entscheidet entsprechend § 563 Abs. 3 ZPO selbst in der zur Endentscheidung reifen Sache (vgl. Keidel/Meyer-Holz Kommentar zum FGG 15. Aufl. § 27 Rn 56 m.w.N.).   

4.     Die weitere sofortige Beschwerde hat im Ergebnis keinen Erfolg, weil die Erstbeschwerde zwar, wie ausgeführt, zulässig, aber nicht begründet war. Denn die für eine Kostenentscheidung zu Gunsten des Betroffenen in § 16 Satz 1 FreihEntzG geforderten Voraussetzungen sind nicht erfüllt. Aus der Sicht der beteiligten Ausländerbehörde lagen im November 2004, zur Zeit der Beantragung der Haftanordnung nach § 57 Abs. 2 Satz 2 AuslG, alle Voraussetzungen für eine innerhalb von zwei Wochen durchführbare Luftabschiebung vor, namentlich vollziehbare Ausreisepflicht, Ablauf der zuletzt gesetzten Ausreisefrist, durch Ausstellung eines Heimreisescheins dokumentierte Übernahmebereitschaft des Heimatstaates sowie die Möglichkeit der zeitnahen Buchung eines Flugs nach Hanoi. Die Heimreise scheiterte letztlich nur daran, dass den vietnamesischen Behörden bei der Ausstellung des Heimreisescheins ein Fehler in der Zuordnung des zutreffenden Lichtbildes unterlaufen war. Diesen Fehler haben erst am Flughafen die im Umgang mit Personen- und Ausweiskontrollen besonders erfahrenen Beamten des Bundesgrenzschutzes erkannt. Den - teilweise mehrjährig auf diesem Sachgebiet tätigen - Mitgliedern des Senats ist aus keinem anderen Verfahren eine vergleichbare Lichtbildvertauschung bekannt geworden. Nach Ansicht des Senats würde es eine Überspannung der Anforderungen an die Sorgfaltspflichten der eine Abschiebung betreibenden Ausländerbehörde darstellen, wenn von ihr verlangt würde, dass sie sich vor jedem Freiheitsentziehungsantrag durch Inaugenscheinnahme der natürlichen Person einerseits und des Lichtbildes im Heimreiseschein andererseits von deren Übereinstimmung vergewissert.

Diesseits in das Internet eingestellt im April 2005.
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